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§ 24 GUG Übertragung von
Grundbuchskörpern aus der

Landtafel
 GUG - Grundbuchsumstellungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Die Übertragung von Grundbuchskörpern oder Teilen von Grundbuchskörpern gemäß § 68 Abs. 2 AllgGAG ist

nach der Umstellung einer Landtafel auf automationsunterstützte Datenverarbeitung auf Anordnung des

Präsidenten des Oberlandesgerichtes auch von Amts wegen vorzunehmen, wenn dies mit Rücksicht auf den

Stand der Umstellung der betroffenen Grundbücher auf automationsunterstützte Datenverarbeitung

zweckmäßig ist.

2. (2)Erstrecken sich die zu übertragenden Grundbuchskörper oder Teile von Grundbuchskörpern innerhalb eines

Gerichtsbezirks über mehrere Katastralgemeinden, so können unter Berücksichtigung der Übersichtlichkeit des

Grundbuchs und der leichteren Grundbuchsführung für diesen Gerichtsbezirk auch mehrere Grundbuchskörper

gebildet werden.
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